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 GEMEINDEAMT TOLLET 

 4710 Bezirk Grieskirchen – OÖ 
 DVR: 0563579; UID: ATU23423604 

Tollet, am 29.03.2021 

 
Telefon: + 43 7248 624 01 

Fax: +43 7248 624 01-4 
E-Mail: gemeinde@tollet.ooe.gv.at 

 

Antrag – Förderung von extensivem Dauergrünland 
Förderung kann jährlich bis zum 31. Mai d. J. beim Gemeindeamt beantragt werden! 
1/520/7680 
 

Antragsteller (Vor- und Zuname): _____________________________________________________ 
 

Adresse: _________________________________ PLZ, Ort: _________________________ 
 

Gesamtfläche: Wiese: ___________________ ha Äcker: __________________ ha 
 

IBAN: _________________________________________ BIC: __________________  
 
Voraussetzungen: 
O Grünland wird in der Gemeinde Tollet bewirtschaftet und Betriebsstandort ist in Tollet 
O Gesamtgrünlandanteil muss mindestens 5 % der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche betragen 
O Förderbare Mindestfläche von 0,5 ha (Teilflächen sind möglich) 
O Grünland wird als Wiese oder Weide genutzt 
O Straßenbankette von Gemeindestraßen, sowie Güter- und Wirtschaftswegen an angrenzenden Förderflächen 

sollen mit gemäht und das Mähgut entfernt werden 
O prämienfähige Grünlandflächen dürfen keiner chemischen Pflanzenschutzbehandlung unterzogen werden 
O Kopie des Mehrfachantrages und der Flächennutzungsliste (eingeschränkt auf die förderbaren Grundstücke) ist 

beizulegen. 
O Bei Betrieben, die keinen Mehrfachantrag gestellt haben, ist ein Katasterplan beizulegen, auf dem die zu för-

dernden Flächen gekennzeichnet sind.  
O Es werden Flächenprämien für Dauergrünland mit max. 2 Schnitten pro Jahr und Herbstnutzung gewährt.  

lfd. Feldstücknr. 
lt. Feldstückliste 

 
Bezeichnung des Feldstückes 

Fläche 
Auf ganze a  
abrunden! 

ha         a 

ev. beantragte 
Öpul-Maßnahmen 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Gesamtsumme    

Hiermit willige ich ein, dass meine oben angegebenen Daten an die Kontrollperson weitergegeben 
werden dürfen, um die Einhaltung der Voraussetzungen kontrollieren zu können. 
 
___________________________  Die Flächenprämie für ein Hektar Grünland beträgt 
Unterschrift Antragsteller 50,00 Euro und wird jährlich im Oktober ausbezahlt.  

 

Die Voraussetzungen für die Gewährung der Förderung sind 
O gegeben. 
O nicht gegeben. 

___________________________ Unterschrift Sachbearbeiter 
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